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Steuern in der Praxis

Wer parkt nicht schon einmal in 
zweiter Spur? Oder bleibt im Hal
teverbot vor der Ordination ste
hen, um den Arztkoffer einmal 
eben schnell im Treppenhaus ab
zustellen? Und weil diese „klei
nen“ Vergehen ja beruflich be
dingt waren, nimmt man sie halt 
in die Buchhaltung als Betriebs
ausgabe auf, weil die Einkom
mensteuerrichtlinien sie dann 
anerkennen, wenn sie im Rah
men der normalen Betriebsfüh
rung anfallen und verschuldens
unabhängig sind. Damit soll bald 
Schluss sein.   

Strafen, die durch das eigene Verhal-
ten des Betriebsinhabers ausgelöst 
werden, sind grundsätzlich Kosten 
der privaten Lebensführung und so-
mit steuerlich nicht abzugsfähig. Die 
Rechtsprechung hat schon bisher 
nur ausnahmsweise die Abzugsfä-
higkeit bejaht: wenn ein Fehlverhal-
ten im Rahmen der normalen Be-
triebsführung gesetzt wurde und die 
Strafe vom Verschulden unabhängig 
war oder nur ein geringes Verschul-

den vorausgesetzt hat (z.B. Halten in 
zweiter Spur).

Derzeit könnten laut den Einkom-
mensteuerrichtlinien folgende Stra-
fen von der Steuer abgesetzt werden: 
•• Organmandat im Zusammenhang 
mit berufsbedingtem Entladen von 
Waren
•• Irrtümliches Falschparken auf ver-
meintlichem Kundenparkplatz 
•• Parken in zweiter Spur
•• Strafen, die über den Dienstnehmer 
im Rahmen seiner dienstlichen Ob-
liegenheiten verhängt werden, sind 
für den Arbeitgeber, der sie trägt, 
grundsätzlich Betriebsausgaben. 
Beim Arbeitnehmer liegen Lohn-
zahlungen vor.

Das Delikt muss sich aber eher zu-
fällig ereignet haben. Gilt man vor den 
gestrengen Augen des Gesetzes etwa 
als notorischer Parksünder, dann 
kann man nicht mit steuerlichen Er-
leichterungen rechnen. Die Verwal-
tungsübertretung, die durch die ärztli-
che Tätigkeit veranlasst ist, muss so-
mit eine Ausnahmeerscheinung blei-
ben. Im Zweifel ist es eine Ermessens-
entscheidung: Die Finanz entschei-

det, ob Geldstrafen zu Steuerabsetz-
posten werden oder eben nicht. 

No go high speed

Keine Gnade gibt es jetzt schon 
beim Schnellfahren – Geschwindig-
keitsübertretungen können auch 
derzeit nicht von der Steuer in Abzug 
gebracht werden. Das galt auch für 
einen Arzt, der mit 140 km/h auf ei-
ner Bundesstraße unterwegs war um 
nachweislich seinen Herzpatienten 
zu erreichen; die Strafe wegen Ge-
schwindigkeitsüberscheitung war 
auch für ihn nicht absetzbar, obwohl 
beruflich veranlasst.

Und auch Geldstrafen nach dem 
Finanzstrafgesetz sind steuerlich 
nicht abzugsfähig – auch wenn sie 
von einem Unternehmer im Rahmen 
seiner beruflichen Tätigkeit angefal-
len sind. 

 Kein Steuerabzug für Strafen 

Mit dem Abgabenänderungsge-
setz wird nun das endgültige Aus für 
die steuerliche Verwertung von Stra-
fen eingeläutet. Denn ein sündiger 
Unternehmer soll nicht auch noch da-
für belohnt werden, dass er etwa gegen 
die Strafenverkehrsordnung verstößt. 

Konkret stellt das neue Gesetz klar, 
dass Geldstrafen, Bußgeldzahlungen 
und Abgabenerhöhungen nach dem 
Finanzstrafgesetz steuerlich nicht ab-
zugsfähig sind. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass der strafende Cha-
rakter nicht verwässert wird. � n
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Steuerabzug von Strafen vor dem Aus
Die steuerliche Verwertung von Strafen wird im Abgabenänderungsgesetz neu geregelt. 
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